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Um die Wette fahren. 10 

Geschwindigkeitsüberschreitung über 40 km/h über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 10 

Gefährliche Geschwindigkeit in Kurven, an Kreuzungen, in Gefällen, an frequentierten Orten, 
nachts, an Orten mit schlechten Sichtverhältnissen usw. 5 

Geschwindigkeitsüberschreitung von 11 bis 40 km/h über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 2 
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Fahren auf der Gegenfahrbahn in Kurven, bei schlechten Sichtverhältnissen oder auf einer 
Straße mit getrennten Fahrbahnen. 10 

Fahren auf der Gegenfahrbahn 4 

Fahren auf der mittleren oder der linken Spur, wenn die rechte Spur frei ist (Straße mit 
getrennten Fahrbahnen). 4 
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Nichtbeachtung eines Stoppschildes 6 

Nichtbeachtung einer roten Ampel oder Fahren obwohl der Polizeibeamte einen anderen 
Verkehrsfluss Vorrang gegeben hat. 6 

Verstöße an Bahnübergängen. 6 

Nichtgewährung der Vorfahrt. 5 

Nichtbeachtung der Verkehrzeichen mit Ausnahme der Park- und Halteverbotszeichen. 2 
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Nichteinhaltung des Überholverbots für Fahrzeuge über 3,5 t. 10 

Nichteinhaltung der Überholbestimmungen. 5 

Nichtfeststellung der Voraussetzungen zum Überholen. 3 

Übertretung der Regeln beim Überholen einer Straßenbahn. 2 
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Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands, auf Grund dessen ein Auffahrunfall mit 
Schwerverletzen verursacht worden ist. 8 

Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands, auf Grund dessen ein Auffahrunfall verursacht 
worden ist mit schweren Schäden an den Fahrzeugen. 5 

Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands. 3 
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Verkehrswidriges oder gefährliches Verhalten an Fahrbahnverengungen, welches zu schweren Personen- oder 
Fahrzeugschäden geführt hat. 8 

Verkehrswidriges oder gefährliches Verhalten an Fahrbahnverengungen. 5 
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Unsachgemäßer Gebrauch der Fernlichter. 3 

Nichteinschalten der Lichter (auch während nächtlichen Parkens auf der Fahrbahn an 
unbeleuchteten Stellen). 1 

Unsachgemäßer Gebrauch der Lichter. 1 
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Wenden in Kurven, an Kuppen oder Kreuzungen. 8 

Verkehrswidriges Abbiegen oder Fahrspurwechsel oder Nichtbenutzung der Blinker 
(Richtungsanzeiger). 2 
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Nichteinhalten des Parkverbots an Haltestellen von Omnibussen, Straßenbahnen und 
Schienenfahrzeugen und Taxen, an Behindertenparkplätzen oder an abschüssigen 
Rampen, zwischen Gehsteigen, Durchfahrtsrampen oder –bereichen, wenn die Fahrbahn 
von anderen Fahrzeugen genutzt wird; auf Fahrspuren oder Fahrbahnen, die den öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind. 

2 
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Verlust und Verstreuung von transportierten Material auf der Fahrbahn, das zur Gefahr werden könnte. 4 

Nichteinhalten der Pflicht, die Fahrbahn von eventuellen Hindernissen zu räumen, die durch 
das eigene Fahrzeug verursacht wurden; Nichtaufstellen des Warndreiecks und 
Nichtverständigung der Polizei oder des Straßenbetreibers. 

2 

Nichtaufstellen des Warndreiecks. 2 
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Transport von Gefahrengut ohne Genehmigung oder Nichteinhalten der in der Genehmigung auferlegten Beschränkungen und 
Bedingungen. 10 

Transport von Gefahrengut mit Nichteinhalten der durch die entsprechenden Ministerialdekrete erlassenen 
Sicherheitsvorschriften. 10 

Fahren mit einem oder mehreren Fahrzeugen, die für den Transport von Gefahrengut bestimmt sind, dessen Gesamtgewicht das 
im Fahrzeugschein eingetragene, zulässige 
Gesamtgewicht überschreitet. 

4 

Ladung nicht verkehrssicher verstaut (nicht gut befestigt oder sie beschränkt die Sicht des 
Fahrers). 3 

Abschleppseil während des Abschleppens nicht gekennzeichnet. 2 

Gütertransport mit Kraftfahrzeugen und Anhängern bei: 

a) Übergewicht bis zu 1 Tonne 1 

b) Übergewicht bis zu 2 Tonnen 2 

c) Übergewicht bis zu 3 Tonnen 3 

d) Übergewicht von mehr als 3 Tonnen. 4 

Gütertransport mit Kraftfahrzeugen und Anhängern bei: 

a) Übergewicht bis zu 10% 1 

b) Übergewicht bis zu 20% 2 

c) Übergewicht bis zu 30% 3 

d) Übergewicht von mehr als 30%. 4 

Nichteinhalten der Vorschriften bezüglich der Ausrüstungs- und Schutzeinrichtungen für den 
Fahrer oder der Besatzung, bezüglich dem Ausfüllen und der Aufbewahrung von 
Transportunterlagen oder der Sicherheitsanweisungen im Falle von 2 



Transportunterlagen oder der Sicherheitsanweisungen im Falle von 
Gefahrenguttransporten. 
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Beförderung einer übermäßigen Personenzahl gegen Entgelt oder fahren von Fahrzeugen mit Übergewicht, die zum privaten 
Gebrauch bestimmt sind. 4 

Beförderung einer übermäßigen Personenzahl oder von Gütern mit Übergewicht (sofern mit 
Personenkraftwagen durchgeführt). 2 

Verkehrswidrige Beförderung von Personen, Tieren oder Gütern. 1 

Verkehrswidrige Beförderung von Personen, Tieren oder Gütern auf zweirädrigen Fahrzeugen. 1 
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Fahren von zweirädrigen Fahrzeugen ohne Aufsetzen des Sturzhelms. 5 

Nicht angeschnallt sein oder den Sicherheitsgurt manipulieren, Nichtverwendung der entsprechenden Kindersitze. 5 

Unsachgemäßer Gebrauch der Sicherheitsgurte. 5 

Fahren ohne Sehhilfen - Brille oder Kontaktlinsen - (sofern im Führerschein vermerkt), telefonieren während der Fahrt mit einem 
Handy ohne Freisprecheinrichtung. 5 

Nichtbeachtung der Fahr- und Ruhezeiten für Fahrer von Lastkraftwagen und Omnibussen. 2 

Nichteinhaltung der Ruhezeiten und Unregelmäßigkeiten im Fahrtenbuch für Fahrer 
von Lastkraftwagen und Omnibussen. 2 

Unregelmäßigkeiten in den Unterlagen von Fahrern von Lastkraftwagen und Omnibussen. 1 
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Wendemanöver auf der Autobahn. 10 

Rückwärtsfahren auf der Autobahn. 10 

Fahren auf der Notspur der Autobahn oder auf der Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsspur (wenn man nicht von einer Ein- 
bzw. Ausfahrt kommt). 10 

Fahren auf der Autobahn mit nicht gesicherter, nicht stabiler, hinausragender oder (sofern flüssig) in leckenden Behältern 
untergebrachter Ladung. 4 

Abschleppen eines Fahrzeugs auf der Autobahn. 2 

Fahren auf der Autobahn mit Mopeds oder ähnlichem, oder gehen, Parken von mehr als 24 
Stunden, rechtswidrige Hilfeleistung usw. 2 

Nichtbezahlen der Autobahngebühr, falsch Parken im Falle eines Staus, Verlassen des 
Fahrzeugs, Fahren auf der dritten Fahrspur mit Fahrzeugen über 5 t. (bei 3-spuriger Fahrbahn). 2 
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Fehlender oder manipulierter Fahrtenschreiber (sofern für die Fahrzeugkategorie vorgeschrieben). 10 

Nichteinhalten der Vorschriften hinsichtlich des Verkehrs, von Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen sowie Krankenwagen. 2 

Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten für Fahrer von Lastkraftwagen und Omnibussen ohne Fahrtenschreiber. 2 

Unregelmäßigkeiten bei den Dienstunterlagen für Fahrer von Lastkraftwagen und Omnibussen ohne Fahrtenschreiber. 1 
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Fahren unter Alkoholeinfluss. 10 

Fahren unter Drogeneinfluss. 10 
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Unfallflucht bei großen Sachschäden, sofern der Unfall vom Fahrer verursacht wurde. 10 

Unfallflucht mit Personenschäden, sofern der Unfall vom Fahrer verursacht wurde. 10 

Unfallflucht bei Sachschäden, sofern der Unfall vom Fahrer verursacht wurde. 4 

Fehlverhalten nach einem Unfall, Verkehrsbehinderung, Weigerung seine Daten an die Geschädigten zu geben, usw. 2 
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Pflichten gegenüber Beamten, Staatsdienern und Polizisten (sofern das Vergehen eine Straftat darstellt). 10 

Nichtbeachtung des Vorrechts für Fußgänger. 5 

Übertretung der Pflicht, Hilfsbedürftigen oder Kindern und älteren Menschen das Überqueren einer Fahrbahn ohne 
Fußgängerübergang zu ermöglichen. 5 

Fußgängern und Hilfsbedürftigen nicht den Vortritt lassen. 3 

Pflichten gegenüber Beamten, Staatsdienern und Polizisten. 3 

Übertretung der Pflicht, einem Fußgänger der die Fahrbahn ohne Fußgängerübergang bereits überquert, das Überqueren zu 
ermöglichen. 2 

 

 


